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D E U T S C H E R  R A T  F Ü R  P U B L I C  R E L A T I O N S

Sie wurden von der DPRG-Ethikkommission am 16.Januar 1991 in Graven-
bruch bei Frankfurt / Main verabschiedet und 1995  als eine der ethischen Maß-
stäbe des Berufsstands in die DPRG-Leitlinien übernommen. 

1. Mit meiner Arbeit diene ich der Öffentlichkeit. Ich bin mir bewusst, dass ich
nichts unternehmen darf, was die Öffentlichkeit zu irrigen Schlüssen und
falschem Verhalten veranlasst. Ich habe wahrhaftig zu sein.

2. Mit meiner Arbeit stehe ich in den Diensten eines Auftrag- oder Arbeitgebers.
Ich verpflichte mich, ein redlicher Anwalt seiner Interessen zu sein und ihn
vor Schaden zu bewahren.

3. Mit meiner Arbeit bin ich in das Wirken einer Organisation eingebunden. Ich
stehe loyal zu den Zielen und der Politik dieser Organisation, solange sich
beides mit der Würde des Menschen und seinen Grundrechten sowie darauf
gegründetem Recht und Gesetz vereinbaren lässt.

4. Eine Organisation, die es durch ihr Kommunikationsverhalten an Achtung für
Menschen und an Fairness zu anderen Organisationen fehlen lässt, werde
ich – falls ich für sie arbeite – nach Kräften zu Korrekturen anhalten. Nötigen-
falls werde ich den Auftrag zurückgeben.

5. Ich informiere  nach bestem Wissen und Gewissen. Gegenüber Journalisten
und anderen Trägern öffentlicher Verantwortung wende ich keine unlauteren
Mittel an. Ich verleite sie nicht zu Vorteilsannahmen.

6. Die Unabhängigkeit und Freiheit meiner Gesprächspartner werde ich achten
und daher ihnen gegenüber keine Machtmittel einsetzen. Ich enthalte mich
insbesondere jeder Nötigung.

7. Öffentlichkeitsarbeit sehe ich als eine notwendige Aufgabe an, um Vertrauen
zu schaffen, Öffentlichkeit herzustellen und gegebenenfalls auch das eigene
Verhalten zu überprüfen. Ich werde daher dem Ansehen meines Berufsstan-
des absichtlich keinen Schaden zufügen.
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Erklärung über die Prinzipien journalistischer Arbeit

Der 2. Weltkongress der Internationalen Vereinigung von Journalisten in Bor-
deaux vom 25. bis 28. April 1954 hat die folgende Erklärung beschlossen:

Diese internationale Erklärung wird als Grundvoraussetzung für die Arbeitsweise
von Journalisten verkündet, die Nachrichten und Informationen sammeln,
übermitteln, verbreiten oder kommentieren und über Ereignisse berichten.

1. Achtung von Wahrheit und der Anspruch der Öffentlichkeit auf Wahrheit ist
die erste Pflicht eines Journalisten.

2. In Verfolgung seiner Pflichten wird er das Doppelprinzip verteidigen: Freiheit
für gewissenhafte Erlangung und Publizierung von Nachrichten und das
Recht auf gerechte Kommentierung und Kritik.

3. Der Journalist berichtet nur in Übereinstimmung mit Tatsachen, deren Ur-
sprung er kennt. Er wird keine wichtigen Informationen verschweigen oder
Unterlagen fälschen.

4. Er wird nur faire Mittel anwenden, um Nachrichten, Fotografien oder Unter-
lagen zu erhalten.

5. Er wird sein Möglichstes unternehmen, um eine veröffentlichte Information
zu berichtigen, die sich als unrichtig erwiesen hat.

6. Er wird berufsmäßig Verschwiegenheit über die Herkunft einer Information
wahren, die er vertraulich erhalten hat.

7. Er betrachtet die folgenden Punkte als grobe Verstöße:

• geistiger Diebstahl

• Verleumdung, Beleidigung, Verunglimpfung und unberechtigte Anschuldi-
gung

• die Annahme von Bestechung in jeder Form im Zusammenhang mit Pub-
lizierung oder Verfälschung.

8. Jeder Journalist, der diese Berufsbezeichnung verdient, hält es für seine
Pflicht, die vorgenannten Prinzipien gewissenhaft zu befolgen. Unter Berück-
sichtigung der Gesetzesvorschriften in den einzelnen Ländern anerkennt der
Journalist in beruflichen Fragen nur das Urteil seiner Kollegen. Das schließt
jede Einflussnahme durch Regierungen oder Dritte aus.
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